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Auch der Kloſterfrau gegenüber hat ich der Beichtvater, ſie
die ehen bezeichnete Dispoſition beſitzt, ni als Gebieter, ondern
als Ratgeber zu betrachten und 3 benehmen.

Der Beichtvater muß ſich darum auch hüten, die tägliche
Kommunion einer in dieſem Sinne disponierten Kloſterfrau 3u ver
bieten; denn das Dekret ſagt ausdrücklich ˙7 „daß niemand,
der Im Stande der Gnade und Iun richtiger und frommer Abſicht
äufig oder täglich eiligen Tiſche gehen will, davon abgehalten
werden kann“, und Nr „Die Beichtväter müſſen ſich üten, le⸗
manden von der täglichen Kommunion abzuhalten, der Im Stande der
Gnade iſt und In rechter Abſicht hinzutritt.“ Darum ſagt auch der
Ve

ſuit Haettenſchwiller iun ſeiner von mehreren Biſchöfen Aus
drücklich elobten Abhandlung „Die öftere und tägliche Kommunion“,
Nr „ES Are verkehrt, der Kloſterfrauen-Beichtvater jetzt
nach Erlaß des Dekretes etwa folgende Verordnung ergehen 14
„Bisher haben Sie viermal Iu der Woche kommuniziert, In Ulun
önnen Sie täglich gehen augher Beichttag.“

Als dem Geiſte der Kirche und gar zuwider wird 8 dort
auch bezeichnet, wenn Kandidatinnen oder Novizinnen, die, ſo ange
ſie In der Welt lebten, vielleicht täglich kommunizierten, Ium Kloſter
8 nicht mehr tun dürften, bloß damit zwiſchen iHhnen und den älteren
Kloſterfrauen ern Unterſchied Are Auch ware eS verkehrt,
die Entziehung einer heiligen Kommunion als Strafe für einen
begangenen Fehler auferlegt würde, und dies umſomehr, die
Oberin dieſe Strafe verhängen würde. Nicht zur Strafe, ondern
zur Verhütung eines öffentlichen Aergerniſſes, eine uldige
ohne vorhergegangener Beicht kommunizieren würde, darf die Oberin
nach dem Dekrete „Quemadmodum“ 17 Dezember 1890, Ar
tikel V. einer ſolchen die ſeit der letzten heiligen Beichte der Kom
munität Aergernis gegeben oder ein chweres äußeres ergehen ſich
hätte Schulden kommen laſſen die heilige Kommunion verbieten,
ſo lange bis ſie das Sakrament der Buße wieder empfangen hat

leS In ürze einige Winke, wie man In Frauenklöſtern ver.
meintliche oder vergebliche Hinderniſſe den Gebrauch der häu⸗
figen und täglichen Kommunion beſeitigen könnte.

len JO ann Schwienbacher, Cong. 88 Red
IV (Falſches Zeugnis vor ericht; Selbſtanzeige?)

Cajus, in einer Kriminalſache Itu als euge eladen, legt
eidlich ern alſches Zeugnis denſelben ah Auf dieſes Zeugnis
hin im Zuſammenhalt mit manchen Indizien ird Titus 3u ſechs
Jahren au und Verluſt der Ehrenrechte auf die gleiche Dauer
von Jahren verurteilt Nachdem Titus ereits mehr als ein Drittel
ſeiner Strafzeit abgeſeſſen hat, erwacht In Qju nfolge einer Miſſion
das Gewiſſen und eS rag ſich nun, welche Verpflichtungen ihm der
Beichtvater auferlegen muß; insbeſondere:

—

ſt aju reſtitutionspflichtig?
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—

ſt Cajus verpflichtet, ſich ſelbſt anzuzeigen, die Frei
laſſung des Titus zu bewirken?

Der Fall ezieht ſich auf die Njusta damnificatio, Unge-
1 Schädigung des Nebenmenſchen. QAmi! Aus einer ſchädigenden
andlung Reſtitutionspflicht olge, iſt erforderlich: daß die adi⸗
gung ungerecht ſei, die einn wirkliches Recht erletzte, nicht etwa bloß
die Liebe oder eine andere Tugend; D) daß die Handlung auch wirk⸗
lich fficax dammni DETL ſei, daß alſo 2 der Schaden wirk⸗
lich erfolgt, nicht etwa bloß beabſichtigt oder verſucht ſei, 2 daß der
Schaden auf die Handlung als natürliche Urſache zurückzuführen ſei;
und daß ſie theologiſch un ſei

Die erſten eiden Bedingungen ſind offenbar egeben. Titus
iſt unſchuldig verurteilt, erleidet eine Schädigung ſeiner reihei
ſeiner Ehre, Erwerbsmöglichkeit U

Wenn Titus abſichtlich oder Aus er ſündhafter Fahrläſſigkeit
ſeine falſche Ausſage emacht hat, ˙ iſt CL offenbar für den ganzen,
irgendwie vorausgeſehenen Schaden verantwortlich und darum erſatz
pfli  10 Hat aber AQus unüberwindlichem Irrtum ſeine falſche Aus
ſage gemacht, ſo hat ſich keine Reſtitutionspflicht. Gleiches iſt
probabilius zu agen, venn nUuLr eine äßlich ſündhafte Unüberlegt—
heit, Fahrläſſigkeit ſeine falſche Ausſage veranlaßt hat Denn, wie
ehmtu (Casus II 692) hier richtig emerkt, kommt eine läßlich ſünd

Handlung einer ſchuldloſen andlung näher, als einer er
ſündhaften. Zu eachten iſt aber, daß die Verpflichtung zur Aufmerk⸗
ſamkeit und Achtſamkeit und damit auch die Sündhaftigkeit der Fahr
läſſigkeit umſo chwerer wird, 1e wichtiger der Gegenſtand iſt; daß
alſo eine Fahrläſſigkeit die In einer anderen Sache nuLr äßliche
Sünde ⁷⁴

wäre, hier eine odſünde ſein önnte. In beiden en jedoch,
ſowohl gar nicht, als auch wenn nUuL läßlich geſündigt

at, hat aju die Verpflichtung der Gerechtigkeit, einen Irrtum,
ſoba EL ſich deſſen bewußt wird, u widerrufen, enn 3u en iſt,
daß dieſer Widerruf wirkſam ſei und die Freilaſſung des itus, leder
herſtellung ſeiner Ehre und Hintanhaltung weiterer Schädigung zu
bewirken. Denn wir ſind ur die Gerechtigkeit verpflichtet, den
Nebenmenſchen ni bloß nicht abſichtlich 3 ſchädigen, ſondern auch
afur V ſorgen, daß aus unſerer Handlung dem Nebenmenſchen kein
Schaden erwachſe.

Wenn dieſer Widerruf möglich und wirkſam Qre und doch
unterlaſſen wird, ˙ tritt die Reſtitutionspflicht für alle von da
erwachſenden Nachteile ein Da aber der Zeuge nach der nnahme
nicht oder nUur läßlich geſündigt hat, ſo braucht auch nicht mit nver
hältnismäßig hohem eigenen Nachteil den Widerruf zu bewerkſtelligen.
Daß man ihn aher infolgedeſſen für einen wenig überlegten Menſchen
hält, emerkt Lehmkuhl, ſei kein ſo großer Ei Wenn aber 3u
ürchten —H daß EL Fahrläſſigkeit In einer eidlichen us
ſage gerichtlich verurteilt würde das eutſche Strafgeſetzbuch 8 163 le



848

für Fahrläſſigkeit hier Gefängnisſtrafe bis einem V  J  ahre vor ſobrauchte EL einen ſolchen Widerruf nicht 3 eiſten.
2 Wie Aber, wenn der Zeuge mit er ſündhafter Fahrläſſigkeit oder gar abſichtlich ern falſches Zeugnis abgelegt hätte?Zunächſt eht eS Außer jedem Zweifel, daß ET In jedem Falle füralle materiellen Schäden aufkommen mu .  — die Perſon Familieuſw Müßte E aber auch ſich ſelbſt anzeigen, Uum die Freilaſſung,Ehrenrettung des Unſchuldigen zu erreichen und ſich ſo ſelber ſchwerengeſetzlichen Strafen der Freiheit, der Ehre, auch zeitlichenGütern Auszuſetzen? Einen dreifachen Geſichtspunkt 2 Lehmkuhl(Th III 4., 820 IV) auf, von welchem QAus die rage 3 beurteilen iſtDie Schuld des falſchen Zeugen, das des Unſchuldigen und

das Uebel des Schuldigen.
Zunächſt önnte E  . venn (S phyſi oder morali möglichſt, ſich Ran einen ſicheren Ort, von wo ETL nicht ausgeliefert wird,begeben und dort In amtlich beglaubigter Weiſe ſeinen Widerruf zuProtokoll geben und dies an da  U zuſtändige Gericht ſelbſ einſendenoder einſenden laſſen Wenn dieſer Widerruf durch Angabe der Um

ſtände und Beweismittel glaubwürdig erſcheint, Oda die Verhand⸗Ung wieder aufgenommen und der Angeklagte In Freiheit geſetztwird, ſo würde dies enügen. ber dieſer Weg wird nicht immer, ielleinicht einmal häufig angbar ſein, eil man einem ſolchen In der
erne geleiſteten iderru keinen Glauben ſchenkt, wie das 10 auchſehr mißbraucht werden könnte.

Wenn * ſich alſo bloß Fahrläſſigkeit handelt, ſo beſtändeIn unſerem Falle, eine ſo hohe Strafe und Ehrverluſt vorliegt,die Pflicht ſich ſelbſt der Behörde ſtellen, auch auf die Gefahrin, daß eine Verurteilung Fahrläſſigkeit Iun eidlicher Ausſageerfolgen werde; denn die hier 3u befürchtende Strafe iſt gering im
Vergleich mit der Strafe und dem Nachteil des Unſchuldigen. Wo
aber die Strafe des Unſchuldigen geringer, vielleicht Jum großenTeile abgebüßt, die Einbuße Ehre gering, die Nachteile Im Falleder Verurteilung für den Zeugen außerordentlich große wären,neben der gerichtlichen Gefängnisſtrafe Amtsentſetzung bei einem
Beamten, ſo Are derſelbe vom Widerruf entſchuldigt.Schwerer iſt die Verpflichtung bei wiſſentlich falſcher Anklage.Freilich drohen hier dem Zeugen, EL ſich ſelbſt anzeigen muß,ſehr ſchwere Strafen, ſo nach deutſchem St.

G.⸗B 154 Abſfweil der Angeklagte 3u au und noch dazu 3 einer ſo hohenStrafe verurteilt würde  . mindeſtens drei Jahre Qu Verluſtder Ehrenrechte, dauernde Unfähigkeit als Zeuge vernommen werden
Uſw. Deswegen meint auch Schwane, die Gerechtigkeit 8Niemand kann den Zeugen zwingen, ſich durch enne Selbſtanzeigeeiner ſolchen Strafe Uszuſetzen. Allein dem widerſpricht die COommunisder Autoren, welche verlangt, das malum nocentis komme nicht uBetracht Im Vergleich mit dem malum innocentis und EL mu
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wenigſtens nit gleichem Nachteil den Schaden de  V Unſchuldigen gUt⸗machen; Lehmkuhl (Q O meint ſogar, mit Rückſicht auf die
dauernde Infamie des Unſchuldigen mu o ſogar eine weit höhereStrafe auf ſich nehmen. Obf die Rückſicht auf die verſchiedene Lebens⸗
ſtellung der Perſonen nd die daraus ſich ergebenden Folgen, daßder eine Aus niedrigem Stande außer der Freiheitsſtrafe die anderen
Folgen wenig empfinden würde, der Zeuge ah In höhererStellung vernichtet wäre, ob, ſage ich dieſe Rückſicht eine Entſchuligung zuließe, äng von der individuellen Sachlage des ein⸗
zelnen Falle  D  2 ab Nur enn ohne ſein Zeugnis die Frage doch chondefinitiv entſchieden war, eil durch da Zeugnis des Anderen die Anklageereits hinreichend bewieſen Var und Ueue Momente für eine höhereStrafe nicht hinzukamen, könnte e* ſich von der Reſtitution freiſprechenund ſt zur Uebernahme o ſchwerer Nachteile nicht verpflichtet.4 wird oft auch deswegen keine Verpflichtung beſtehen, eil
der Betreffende durch den iderru nichts ausrichten wird (Génicot)Die Autoren gehen noch weiter und ſagen Selbſt der
falſche Zeuge, auf deſſen Ausſage ein anderer zUum ode verurteilt
wurde, ſein igenes Lehen un Gefahr brächte, ſo müßte ELr ſich elals örder bekennen, ſein igenes Verbrechen eingeſtehen, enn ein
anderer Weg ihm Ni offen ſtünde. Denn immerhin ſei das Leben
des Unſchuldigen dem des Schuldigen vorzuziehen. Nur Wo, Dte wir
ſchon bei chwer ſündhafter Fahrläſſigkeit agten, die Strafe de
Angeklagten verhältnismäßig gering, vielleicht chon abgebüßt wäre,der Nachteil der Ehre auch nicht beſonders In Betracht käme,könnte man n Zeugen von der licht der Selbſtanzeige ntſchul

2digen, während natürlich die Erſatzpfli für die materielle Schädigungvoll beſtehen bliebe. Und ˙ önnte auch der Umſtand noch In Betrachtkommen, daß der Zeuge, obwohl EL durch alſches Zeugnis erſündigte, doch auch ni Im allgemeinen die Schwere der Strafedachte, In er den Angeklagten ſtürzen würde Bei gewöhnlichenLeuten väre der Fall denkbar. In dieſem Sinne möchte ich jetzt,
zu einer Neuen rüfung der rageLdieſelbe jetzt entſcheiden,währen ich ſie bis jetzt auch In der neueſten (6 Auflage meiner
Moraltheologie, beſonders uInter dem Geſichtspunkte der moraliſchenUnmöglichkeit, noch Unentſchieden gelaſſen habe 8 AIf. 269
(Busenb.); Th 1. 820 1V. Cas 0SC. 693
Aertnys V Tr III III 361 d; Chindler 55
GoOusset. II 1050; Onings 10743 Haine, 2 25  — Vgl14  —, 143; GEnieot II 11

ürzburg. Prälat Univerſitätsprofeſſor IDr. E  EDie äßliche Sünde und die ägliche Kommu⸗
nion.) Die läßliche Sünde iſt nach der chweren das größteder Welt, eine wahre Beleidigung Gottes Sie kann, beſonders enn
ſie öfters mit Ueberlegung begangen wird, eine Dispoſition zuuſchweren Sünde einführen. Wenn ſie bei dem, der zur eiligen Kom


